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Hintergrund

Luftschadstoffe sind Stoffverbindungen
in der Erdatmosphäre, die für die Ge-
sundheit von Menschen und anderen
Lebewesenschädlichseinkönnen.Neben
Gasen wie Schwefeldioxid, Stickoxiden,
Fluorchlorkohlenwasserstoffen sind es
auch Feststoffe (sowohl organischen als
auch anorganischen Ursprungs), die
einen erheblichen Risikofaktor für eine
Reihe von umweltbedingten Erkrankun-
gen, wie Atemwegsinfektionen, Herz-
erkrankungen, chronisch-obstruktive
Lungenerkrankung (COPD), Schlagan-
fall und Lungenkrebs, darstellen [19].
Neue internationale Forschungsergeb-
nisse und deren Umsetzung in politische
Bemühungen lenken die Aufmerksam-
keit der Weltöffentlichkeit auf bislang
wenig beachtete luftgetragene Gefahr-
stoffe wie das Element Radon. Dieses ist
ein natürlich im Gestein, in den Böden,
im Wasser und in der Luft vorkom-
mendes, geruch- und geschmackloses
Edelgas. Als Zwischenschritt in radio-
aktiven Zerfallsreihen bildet sich Radon
auf natürlichem Weg [7]. Von den ver-
schiedenen Radonisotopen ist 222Rn mit
einer Halbwertzeit von nur wenigen
Tagen das stabilste. Beim radioaktiven
Zerfall von Elementen unterscheidet
man verschiedene Strahlungsarten. Die

α-Strahlung besteht als Teilchenstrah-
lung aus zwei Protonen und Neutronen,
bei der β-Strahlung verlässt ein Elek-
tron das Atom, während es sich bei
der γ-Strahlung um hochenergetische
elektromagnetische Wellen handelt. Die
Strahlungsarten weisen unterschiedliche
Qualitäten in Bezug auf Reichweite und
biologischerWirksamkeitauf.Allenatür-
lichen Radonisotope sind α-Strahler, die
zu Polonium, Wismut und Blei zerfallen,
die teilweisewiederumauch ionisierende
Strahlung emittieren. Durch die konti-
nuierliche Neubildung von Radon aus
den amhäufigstenweltweit vorkommen-
den Radionuklid Thorium und Uran als
Ausgangsstoffen entsteht Radon entlang
der Zerfallsreihe fortwährend neu [1].

Obwohl Radon erst 1900 von Fried-
rich Ernst Dorn entdeckt wurde, gibt es
seit vielen Jahrhunderten Hinweise auf
eine gesundheitliche Auswirkung bei Tä-
tigkeiten, von denen wir heute wissen,
dass sie mit erhöhter Radonexposition
verbunden sind. Im Mittelalter wurde in
derBergbauregiondesErzgebirges, inder
die ElementeWismut, Kobalt undNickel
gemeinsam verbunden mit Uran in Ge-
steinen vorkommen, eine ungewöhnlich
hohe Sterblichkeitsrate unter Bergleuten
beobachtet (. Abb. 1). Dabei war auffäl-
lig, dass schon jüngere Arbeiter frühzei-
tig an Lungenkrankheiten starben. Der
Schweizer Gelehrte Paracelsus, der Er-
fahrungen mit der Arbeit in Minen im
Tessin gesammelt hatte, beschrieb in sei-
nem Werk Von der Bergsucht oder Berg-
kranckheiten verschiedene unter Bergar-
beitern verbreitete Erkrankungen [17].

Dabei versuchte er erstmals, den Erkran-
kungen eine Ätiologie zuzuordnen und
bezog Krankheiten auf bestimmte Be-
rufsgruppen [14].

Unter dem von ihm verwendeten Be-
griff „Bergsucht“ waren verschiedenste
Krankheiten der Bergleute subsumiert.
Von der Identifizierung der Pathologie
Lungenkrebs durch Härting und Hesse
[9], gefolgt von der Entdeckung der
Radioaktivität bis zu der Verbindung
des Agens Radon mit der Pathologie
sollten weitere Jahrhunderte vergehen
[12]. Im 20. Jahrhundert kam es zu zahl-
reichen Ereignissen, bei denen große
Mengen künstlich erzeugte ionisieren-
de Strahlung in die Umwelt gelang-
ten, wie die Zündung von Atomwaffen
oder durch Unfälle in Atomkraftwer-
ken. Diese Ereignisse wurden wissen-
schaftlich ausgewertet und führten dazu,
dass das Konzept des stochastischen
Strahlenschadens, bei dem keine sichere
Schwellendosis angeben werden kann,
entwickelt wurde [8, 16].

Radon spielt aber nicht nur in der Ar-
beitswelt eine wichtige Rolle. Die WHO
beschreibt die Exposition von Radon in
Innenräumen als die wichtigste Ursache
für Lungenkrebs bei Nichtrauchern und
schätzt,dass3–15%allerLungenkrebser-
krankungen weltweit durch Radonexpo-
sition verursacht werden [21].

Die inhalative Aufnahme von Radon
führt zu einer lokal betonten Depo-
sition im respiratorischen Epithel der
Lunge. Die von Radon emittierte ioni-
sierende α-Strahlung ist mit verschie-
densten pathologischen Veränderungen

78 Zentralblatt für Arbeitsmedizin, Arbeitsschutz und Ergonomie 2 · 2022

https://doi.org/10.1007/s40664-022-00456-y
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/s40664-022-00456-y&domain=pdf
http://orcid.org/0000-0003-0716-9872
http://orcid.org/0000-0003-3393-2851
http://orcid.org/0000-0002-4799-3391
http://orcid.org/0000-0001-8551-6556
http://orcid.org/0000-0001-6398-2118
https://doi.org/10.1007/s40664-022-00456-y
https://doi.org/10.1007/s40664-022-00456-y


Abb. 19Die ver-
schiedenenArten
der Fahrung, DE RE
METALICA LIBRI XII,
Georgius Agrico-
las, 1556. Auf der
Abbildungwerden
die verschiedenen
Arten,wie der Berg-
mann an denOrt
des Erzabbaus ge-
langte, dargestellt.
(Gemeinfrei)

im menschlichen Organismus assozi-
iert worden. Als Folge der Exposition
wurden Mutationen, Chromosomen-
aberrationen, die Erzeugung reaktiver
Sauerstoffspezies (ROS) und Modifika-
tionen während des Zellzyklus beobach-
tet. Diese können zu einer Verzögerung
der Mitose oder zur Hemmung der
Apoptose führen. Weiterhin können ei-
ne Fehlregulierung von Zytokinen und
eine erhöhte Translation von Proteinen
die Folge sein. Alle diese Veränderungen
begünstigen die Karzinogenese [18].

Die Aufnahme von Radon geschieht
v. a. durch die Atemluft. Radon inter-
agiert als Edelgas nicht mit Strukturen
des Atemtraktes und wird zu einem gro-
ßen Teil unverändert wieder ausgeatmet.
Bei derbiologischenWirkungvonRadon
sind die Zerfallsprodukte von Radon von
großer Bedeutung. Radioaktive Isotope

wie Polonium, Wismut und Blei können
in der Lunge verbleiben und zu strahlen-
bedingten Schäden des Gewebes führen
[4].

Epidemiologisch legen u. a. zwei Me-
tastudien aus den 2000er Jahren eine li-
neare Assoziation zwischen Radonexpo-
sition und erhöhtem Lungenkrebsrisiko
nah. Darby et al. publizierten 2005 eine
Metaanalyse aus 13 europäischen Studi-
en, die in 9 Ländernmit über 7000 Fällen
durchgeführtwurden. Es fand sich für je-
den Anstieg der häuslichen Radonakti-
vität um 100Bq pro Kubikmeter [Bq/m3]
ein um16%erhöhtes Lungenkrebsrisiko.
Eine weitere Metaanalyse aus den USA
fand bei ähnlichem Studiendesign eine
Risikoerhöhung von 11% für jeden An-
stieg um 100Bq/m3 Radonexposition [6,
13].

Obwohl Radon gewöhnlich in sehr
geringen Konzentrationen in der Umge-
bungsluft vorkommt, neigt es dazu, sich
in geschlossenenRäumen zu konzentrie-
ren. Dabei spielt die 9-mal höhere Dich-
te gegenüber der Luft ebenso eine Rolle
wie auch die Tatsache, dass das Gas ent-
lang eines Konzentrationsgefälles durch
Wandöffnungen aus dem Untergrund in
die Gebäuderäume strömen kann [4].

Verminderung der Radon-
exposition

IndenletztenJahrzehntenhabeninterna-
tionaleOrganisationenwissenschaftliche
Informationen zusammengetragen, die
zeigen, dass die berufliche und private
Radonexposition der Malignomentste-
hung (Karzinogenese) Vorschub leisten
(UNSCEAR, Wissenschaftliche Aus-
schuss der Vereinten Nationen zur Un-
tersuchung der Auswirkungen atomarer
Strahlung; [15]). Es wurden Sicherheits-
standards (IAEA; [10]) und Empfehlun-
gen zum Schutz vor ionisierender Strah-
lung veröffentlicht (ICRP, Internationale
Strahlenschutzkommission; [11]). Eine
koordinierte Bemühung der EU durch
einheitliche Regeln, die Bevölkerung
vor der gesundheitsschädlichen Auswir-
kung der Radonexposition zu schützen,
stellt die Richtlinie 2013/59/EURATOM
vom 5. Dezember 2013 dar. Diese wurde
auf deutscher Ebene durch das Strahlen-
schutzgesetz (StrlSchG) umgesetzt [3]
und durch die neue Strahlenschutzver-
ordnung (StrlSchV) konkretisiert [2].
Wichtige Neuerung in den Gesetzes-
texten ist, dass nicht nur der Schutz
der Radonexposition an Arbeitsplätzen,
sondern auch der Schutz von Lebensbe-
reichen der gesamten Bevölkerung neu
geregelt werden. Für die Umsetzung von
SchutzmaßnahmenspieltdieEinführung
eines jahresgemittelten Referenzwertes
für die von Radon ausgehende Strahlen-
belastungvon300Bq/m3 inderRaumluft
eine wichtige Rolle. Zentrales Dokument
stellt der vom Bundesministerium für
Umwelt, Naturschutz und nukleare Si-
cherheit (BMU) unter Beteiligung der
Länder erstellte Radonmaßnahmenplan
dar [5]. Dieser beschreibt die Ziele und
die zu ergreifenden Maßnahmen, um
das Risiko der Radonexposition an Ar-
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beitsplätzen und im privaten Umfeld der
Bürger zu senken.

Im ersten Abschnitt des Radonmaß-
nahmenplans wird das Schutzziel, die
nachhaltige Reduktion der durch Radon
und seine kurzlebigen Zerfallsproduk-
te bedingten Lungenkrebsfälle benannt.
Danachwerden dieMaßnahmen, die zur
ErreichungdiesesZielsdienen,detailliert
beschrieben.

Neben der umfassenden Aufklärung
der Bevölkerung über die Gefahren
durch Radonexposition sowie möglicher
Schutzmaßnahmen werden mögliche
Multiplikatoren benannt, die den Infor-
mationsprozess fortwährend unterstüt-
zen können. Dabei handelt es sich um
Personen, die mit dem Thema Radon
vertraut sind und Informationen an Teil-
gruppen der Bevölkerung weitergeben,
wie Lehrpersonal, kommunale Behör-
den,Mitarbeiter desGesundheitswesens,
Fachleute im Bauwesen und die Medien
[5].

Abschnitt II.2 des Radonmaßnah-
menplans beschreibt, wie die Gebiete
festgelegt werden sollen, in denen die
Wahrscheinlichkeit einer Überschrei-
tung des Referenzwertes hoch ist und da-
her Maßnahmen an Arbeitsplätzen und
bei Neubauten getroffen werden müs-
sen. In dennächstenAbschnittenwerden
die baulichen Maßnahmen dargestellt,
die eine Verminderung der Radon-
aktivitätskonzentration in Neubauten
(Abschnitt II.3 Radonmaßnahmenplan)
bzw. Bestandsbauten (Abschnitt II.4
Radonmaßnahmenplan) herbeiführen
können [5].

Die Maßnahmen zum Schutz vor
Radon am Arbeitsplatz werden in Ab-
schnitt II.5 beschrieben. Der nächste
Abschnitt beschäftigt sich mit den An-
strengungen auf dem Gebiet der Radon-
forschung [5].

Abschnitt II.7 behandelt das Thema
des Schutzes von Radon im Trinkwasser.
Wie die Beurteilung der Radonschutz-
maßnahmen durchgeführt werden soll,
wird im letzten Abschnitt (Abschnitt II.8
Radonmaßnahmenplan) dargestellt [5].

Die im Radonmaßnahmenplan be-
schriebenen Radonvorsorgegebiete stel-
len eine weitere aus der EU-Initiative
hervorgegangene Neuerung dar [5].
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Roadmap zum sichereren Risikomanagement des
Umweltschadstoffes „Radon“

Zusammenfassung
Radon ist ein ubiquitär im Erdmantel sowie
in der Luft und im Wasser vorkommendes
radioaktives Edelgas. Obwohl die mit der Ex-
position assoziierten Erkrankungen seit dem
Mittelalter bekannt waren, ist eine kausale
Zuordnung von Agens und Krankheit erst in
der Mitte des letzten Jahrhunderts gelungen.
Durch die physikalischen Eigenschaften des
Gases ist die Prävention darauf ausgerichtet,
die Exposition zu minimieren. Eine koordi-
nierte Bemühung der EU, durch einheitliche
Regeln die Bevölkerung zu schützen, stellt
die Richtlinie 2013/59/EURATOM vom 5.
Dezember 2013 dar. Umgesetzt in nationales
Recht, sah die deutsche Strahlenschutzge-
setzgebung vor, dass am 01.01.2021 die

verantwortlichen Bundesländer basierend
auf einer Expositionskarte die Gebiete
festlegen, in denen der Grenzwert der
Aktivitätskonzentration von Radon in der Luft
im Jahresmittel 300Bq/m3 überschreitet. In
dieser Arbeit sollen die Fortschritte auf dem
Weg zu einem umfassenderen Schutz vor den
Gefahren durch Radon für die Bevölkerung in
Deutschland dargestellt werden.

Schlüsselwörter
Radonmaßnahmenplan · Radonvor-
sorgegebiete · Strahlenschutzgesetz ·
Strahlenschutzverordnung · Bevölkerungs-
schutz

Roadmap for safer risk management of the environmental
pollutant radon

Abstract
Radon is a radioactive noble gas ubiquitously
occurring in the earth’s mantle as well as in
ambient air and water. Although diseases
associated with exposure to radon have
been known since the Middle Ages, a causal
association between radon and disease was
only established in the middle of the last
century. Due to the physical properties of
the gas, prevention is aimed at minimizing
exposure. A coordinated effort of the
European Union to protect the population
through uniform rules was instated by
adopting the 2013/59/EURATOM directive
from 5 December 2013. Transposed into
national law, the German RadiationProtection

Act provided that on 1 January 2021 the
responsible federal states determined the
areas in which the threshold value of the
activity concentration of radon in the air
exceeds 300Bq/m3 as an annual average,
based on an exposure map. This article
describes the progress towards a more
comprehensive protection against the
dangers of exposure to radon for the German
population.

Keywords
Radon action plan · High radon areas · Radi-
ation Protection Act · Radiation Protection
Ordinance · Civil protection

Radonvorsorgegebiete

Nach § 153 Abs. 1 StrlSchV wurde defi-
niert, dass 2 Jahre nach Wirksamwerden
der StrlSchV, also am31.12.2020, die ver-
antwortlichen Stellen der Bundesländer
durch Anwendung von adäquaten Me-
thoden unter Verwendung von Messda-
ten der Radon-222-Aktivitätskonzentra-
tion in der Bodenluft, in Aufenthalts-
räumen, an Arbeitsplätzen sowie geolo-
gischen Daten festlegen, welche Gebiete
als Radonvorsorgegebiete besondere An-

forderungenandenSchutz vorRadon für
Neubauten und am Arbeitsplatz stellen.

Nach § 153 Abs. 2 StrlSchV kann
die zuständige Behörde davon ausge-
hen, dass die über das Jahr gemittelte
Radon-222-Aktivitätskonzentration den
Referenzwert von 300Bq/m3 Luft in
einer beträchtlichen Anzahl von Gebäu-
den eines Gebiets überschreitet, wenn
auf Grund einer wissenschaftsbasierten
Vorhersage auf mindestens 75% des
jeweils festzulegenden Gebiets der Refe-
renzwert in mindestens 10% der Anzahl
der Gebäude überschritten wird [20].
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Tab. 1 Landkreisemit Radonvorsorgegebieten
Bundesland Stand

Schleswig-
Holstein

Keine Radonvorsorgegebiete ausgewiesen

Niedersachsen Nach der Allgemeinverfügung vom 30.11.2020 Radonvorsorgegebiete:
Braunlage
Clausthal-Zellerfeld
Goslar-Stadt

Mecklenburg-
Vorpommern

Keine Radonvorsorgegebiete ausgewiesen

Hamburg Keine Radonvorsorgegebiete ausgewiesen

Bremen Keine Radonvorsorgegebiete ausgewiesen

Brandenburg Keine Radonvorsorgegebiete ausgewiesen

Berlin Keine Radonvorsorgegebiete ausgewiesen

Nordrhein-
Westfalen

Keine Radonvorsorgegebiete ausgewiesen

Sachsen-Anhalt Nach der Allgemeinverfügung ab 30.12.2020
Landkreis Harz
Landkreis Mansfeld-Südharz

Hessen Keine Radonvorsorgegebiete ausgewiesen

Sachsen Allgemeinverfügungen ab 30.12.2020
Erzgebirgskreis
Mittelsachsen
Sächsische Schweiz-Ost-Erzgebirge
Vogtlandkreis
Zwickau

Thüringen Allgemeinverfügungen ab 30.12.2020
Wartburgkreis
Schmalkalden-Meiningen
Gotha
Hildburghausen
Ilm-Kreis
Saalfeld-Rudolstadt
Sonneberg
Greiz
Altenburger Land

Saarland Keine Radonvorsorgegebiete ausgewiesen

Rheinland-Pfalz Keine Radonvorsorgegebiete ausgewiesen

Baden-Würt-
temberg

VomMinisterium für Umwelt Klima und Energiewirtschaft festgelegte Gebiete
nach § 121 Strahlenschutzgesetz in Baden-Württemberg (Stand 15.06.2021)
Breisgau-Hochschwarzwald
Lörrach
Ortenau
Rottweil
Schwarzwald-Baar
Waldshut

Bayern Allgemeinverfügungen ab 11.02.2021
Wunsiedel i. Fichtelgebirge

Im Folgenden soll die Lokalisation
dieser Gebiete vorgestellt werden. Da-
bei beruhen die Angaben aus den bei den
zuständigenBehördenöffentlichzugäng-
lichen bzw. durch persönliche Abfragen
ermittelten Informationen. Sie stellen bei
dem sich entfaltenden Prozess eine Mo-
mentaufnahmeausdemJuli/August2021
dar.

Sechs Bundesländer (Niedersachsen,
Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen,
Baden-Württemberg und Bayern) ha-
ben Radonvorsorgegebiete ausgewiesen.
Die veröffentlichten Gebiete auf Land-
kreisebene sind aus . Tab. 1 ersichtlich
(im Zusatzmaterial-Online findet sich
eine Tabelle 2, mit allen betroffenen
Gemeinden). Über die Festlegung der

Radonvorsorgebiete hinaus werden in
vielen Bundesländern zusätzliche Mess-
kampanien durchgeführt. Diese sollen
fehlende Daten ergänzen bzw. den vor-
handenen Datenbestand präzisieren.

Durch die neuen rechtlichen Verord-
nungen ergeben sich für die Radonvor-
sorgegebiete neue Pflichten für Eigentü-
mer von Gebäuden und Arbeitgeber.

Die Gesetzestexte unterscheiden zwi-
schen Altbestand und Neubauten. Bei
den bestehenden Wohngebäuden wurde
in Bezug auf die Radonmessung auf Frei-
willigkeit gesetzt. Bei erhöhtenMesswer-
ten können die EigentümerMaßnahmen
implementieren, um die Radonkonzen-
tration zu senken.

Wie bei allen Innenraumschadstoffen,
stellt das regelmäßige Lüften eine effek-
tive Maßnahme zur Radonkonzentrati-
onsreduktion dar. Um die Regelmäßig-
keit dieses Mittels zu gewährleisten, ha-
ben sich Lüftungspläne bewährt.Weitere
Möglichkeiten stellt die Abdichtung von
Türen und Leitungen zumKeller des Ge-
bäudes dar. Mit einem größeren techni-
schen Aufwand sind Isolationsmaßnah-
menderGebäudeaußenhülleunddieAb-
saugung radonhaltiger Luft unter oder
neben dem Gebäude möglich [4].

Anders ist es bei Neubauten. Hier
besteht die grundsätzliche Pflicht der
Bauherren, bei der Planung und Aus-
führung des Bauwerkes sicherzustellen,
dass die Radonkonzentration innerhalb
des Gebäudes möglichst gering sein
wird. In der StrlSchV werden die tech-
nischen Möglichkeiten zur Senkung der
Radonkonzentration innerhalb von Ge-
bäuden beschrieben [20]. Dabei werden
Maßnahmen in der Planungsphase von
bautechnischenundlüftungstechnischen
Maßnahmen unterschieden. In der Pla-
nungsphase eines Gebäudes kann durch
eine sinnvolle Konzeption der Raum-
aufteilung und durch Beeinflussung der
Luftdruckverhältnisse im Gebäude die
Radonkonzentration vermindert werden
[20].

Unterbautechnische Schritte fallen al-
le Maßnahmen, die das Eindringen von
Radonvon außenoder dieVerteilung des
Gases innerhalb des Gebäudes abwen-
den. Beispiele für dieseMaßnahmen sind
die Isolation von Leitungen und Rohren,
die durch die Außenschale des Gebäudes
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führen, oder das Abdichten von Türen
gegen radonbelastete Räume [20]. Bei al-
len Isolationsmaßnahmen ist in Gebäu-
debereichenmitstarkemTemperaturgra-
dienten darauf zu achten, dass es nicht zu
einerKondenswasserbildung kommt, die
sowohl die Schutzmaßnahmen als auch
das Gebäude schädigen können [20].

Nach der Implementierung der Maß-
nahmen sollte eine Überprüfung der
Schutzwirkung durchgeführt werden,
damit fehlerhafte oder schadhafte Mate-
rialien den Schutz nicht herabsetzen. Bei
der Konzeption des Schutzkonzeptes ist
auch die Lebensdauer der verwendeten
Materialien zu beachten [20].

Arbeitgeber in Radonvorsorgegebiet
müssen nach § 127 StrSchG die Radon-
konzentration anArbeitsplätzen, die sich
im Keller oder im Erdgeschoss befinden,
ermitteln.

Für Arbeitsplätze, die sich in untertä-
gigen Bergwerken, Schächten und Höh-
len, in Radonheilbädern und Radonheil-
stollen befinden, oder bei Arbeitsplätzen
in Anlagen der Wassergewinnung, -auf-
bereitung und -verteilung, gilt eine gene-
relle Pflicht zur Messung der Radonkon-
zentration. Ergibt sich bei der Messung
eine Überschreitung des Referenzwertes,
müssen umgehend Maßnahmen ergrif-
fen werden, um die Radonwerte zu ver-
mindern(§128StrSchG). Sollte eineSen-
kung derWerte nicht möglich sein, muss
der betroffene Arbeitsplatz im Rahmen
des beruflichen Strahlenschutzes über-
wacht werden (§ 131 StrSchG; [5]).

Fazit

Solange der Umweltgefahrstoff Radon
freigesetzt und inkorporiert wird, be-
lastet er die menschliche Gesundheit.
Zu Beginn einer wissenschaftlichen
Auseinandersetzung waren es spezielle
(Arbeits-)Umgebungen, in denen sich
durch eine Häufung von Erkrankungen
erste Hinweise auf die krankheitsauslö-
sende Wirkung ergaben. Später wurde
durch die Identifikation der Schädi-
gungsgenese und durch epidemiologi-
sche Studien deutlich, dass über eine
Arbeitsplatzbelastung hinaus exponier-
te Bevölkerungen ein erhöhtes Risiko
tragen. Auf globaler, europäischer und
nationaler Ebene sind in den letzten

Jahren Regelwerke zum Schutz der be-
troffenen Bürger entstanden und werden
implementiert. In Deutschland ist mit
derFestlegungderRadonvorsorgegebiete
ein wichtiger Schritt umgesetzt worden.
Weitere wissenschaftliche Studien sollen
in den nächsten Jahren die bestehenden
Ergebnisse erweitern und den Schutz
der Bevölkerung weiter verbessern.
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